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Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu erhalten, 
senkte die Bundesregierung befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 die 
Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 %. 

Die Anwendung der reduzierten Steuersätze von 16 % bzw. 5 % für Umsätze, die nach 
dem 31.12.2020 ausgeführt werden, ist ab 1.1.2021 nicht mehr möglich. Danach kom-
men die Steuersätze von 19 % bzw. 7 % zum Tragen. Wann die vertraglichen Vereinba-
rungen abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. die Vereinnahmung 
des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 
% oder 5 % – anzuwenden ist, ohne Bedeutung.

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt be- oder entlas-
tet werden Endverbraucher oder nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen 
(Ärzte, Wohnungsvermieter etc.). Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen bestimmt 
sich nach dem Zeitpunkt der Werklieferung, d. h. dem Abschluss und der Abnahme des 
Werkes. Wird eine Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und zwischen dem 30.6. und 
31.12.2020 abgenommen, gilt noch der Steuersatz von 16 %. Erfolgt die Abnahme nach 
dem 31.12.2020, gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter weiteren (strengen) Vor-
aussetzungen kann eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt und somit ein Teil 
der Leistung vor dem 1.1.2021 abgenommen und noch mit dem Steuersatz von 16 % 
abgerechnet werden.
 
Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem 
1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte der Gesetzgeber für ein 
Jahr – also bis zum 30.6.2021 – fest. Nachdem die allgemeine Absenkung des Um-
satzsteuersatzes von 7 % auf 5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch hier bis 
31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann für Speisen der reduzierte 
Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für Getränke gelten schon ab dem 1.1.2021 19 %. Ab 
dem 1.7.2021 steigt der Steuersatz auch für Speisen wieder auf den Regelsatz von 19 %.

Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elektronische Registrier-
kassen einsetzen, müssen diese entsprechend anpassen/umrüsten lassen, wenn die 
Umsatzsteuer sätze ab dem 1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen.

1. Auslaufen der Umsatzsteuer-
absenkung zum 1.1.2021



In der (Video-)Konferenz vom 28.10.2020 beschlossen die Bundeskanzlerin 
und die Regierungschefi nnen und Regierungschefs der Länder neben Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens auch weitere Maßnahmen zur Un-
terstützung der speziell von dem Beschluss und der dadurch zwangsweisen 
Schließung betroffenen Unternehmen.

Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für Selbstständige, Vereine und Einrichtungen 
soll fi nanzielle Ausfälle entschädigen. Danach wird ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe 
von bis zu 75 % des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen 
bis 50 Mitarbeiter, wobei die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert werden sollen, 
übernommen. Die Prozentsätze für größere Unternehmen werden nach Maßgabe der 
Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. 

Des Weiteren will der Bund Hilfsmaßnahmen für Unternehmen verlängern und die 
Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche verbessern (Überbrückungs-
hilfe III). Dies betrifft z. B. den Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und 
die Soloselbstständigen. Außerdem wird der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit 
weniger als 10 Beschäftigten geöffnet und angepasst.

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ wird die 
Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetzlich defi niert und der Soli in einem 
ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen 
schrittweise zurückgeführt. 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommensteuerpfl ichtige Per-
sonen eine Freigrenze (972 €/1.944 € Einzel-/Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese 
Freigrenze wird auf 16.956 €/33.912 € angehoben. Bis zu einem zu versteuernden Ein-
kommen von 61.717 €/123.434 € (Einzel-/Zusammenveranlagung) entfällt der Soli. Bis 
zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze von 96.409 € gilt eine sog. Milderungszo-
ne. Nach Überschreiten der Zone bleibt der Soli-Zuschlags bei 5,5 % .

Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften aus 
Kapitalvermögen und bei der Körperschaftsteuer (GmbH, AG) nicht abgeschafft. 

Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem Jahr 2021 bis zu 20 km bei 
0,30 €. Sie wird befristet für die Jahre 2021 bis 2023 ab dem 21. km auf 
0,35 € angehoben. Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt dann ab dem 21. Kilome-
ter eine Pauschale in Höhe von 0,38 €.

Mit den neuen Klimaschutzregelungen wird eine technologieoffene steu-
erliche Förderung energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020 
eingeführt. Durch einen Abzug von der Steuerschuld soll gewährleistet wer-
den, dass Gebäudebesitzer aller Einkommensklassen gleichermaßen von der 
Maßnahme profi tieren. Gefördert werden Einzelmaßnahmen wie der Einbau 

neuer Fenster oder die Dämmung von Dächern und Außenwänden. Demnach können 
Steuerpfl ichtige, die z. B. alte Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre 
Steuerschuld – verteilt über 3 Jahre – um 20 % (1. + 2. Jahr je 7 %, 3. Jahr 6 %) der 
Kosten mindern. Zusätzlich wurde im Vermittlungsverfahren erreicht, dass auch Kosten 
für Energieberater künftig als Aufwendungen für energetische Maßnahmen gelten.

Überbrückungshilfe II noch bis 31.12.2020 beantragen: Die sog. Überbrü-
ckungshilfe wurde für die Monate September bis Dezember 2020 fortgesetzt 
und geändert. Sie steht Unternehmen aus allen Branchen offen, die von der 
Corona-Krise besonders betroffen sind. So wurde z. B. der Förder-Höchstbe-

trag auf max. 50.000 € pro Monat festgelegt und die Deckelungsbeträge in Höhe von 
9.000 € bzw. 15.000 € für kleine und mittlere Unternehmen ersatzlos gestrichen. Des 
Weiteren wurden die Eintrittsschwelle fl exibilisiert sowie die Fördersätze und die Perso-
nalkostenpauschale erhöht.
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Anmerkung:  Die Überbrückungshilfe II soll ein weiteres Mal in einer Überbrückungshil-
fe III verlängert und ihre Konditionen nochmals verbessert werden.

Rückzahlungsverpfl ichtung der Corona-Soforthilfe: Bei der Beantragung der Corona-
Soforthilfe musste der Antragsteller versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Wird zu einem 
späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens 
oder der tatsächliche Liquiditätsengpass geringer war, ist das Unternehmen zu einer un-
verzüglichen Mitteilung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpfl ichtet. 

Zu einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn mehrere Hilfsprogramme oder 
Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, 
ob die Soforthilfe in der bewilligten Höhe berechtigt war. 

Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hingewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben 
den Straftatbestand des Subventionsbetrugs erfüllen. Lassen Sie sich daher unbedingt 
in diesem Zusammenhang beraten!

Geschenke an Geschäftsfreunde: „Sachzuwendungen“ an Kunden bzw. Geschäfts-
freunde dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegen-
stände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vor-
steuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen 
Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € 
übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um 
Streuwerbeartikel handelt und auch die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger entfällt. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger 
mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchen-
steuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfän-
ger ist von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit 
und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht 
pauschal besteuert werden. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe fol-
genden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, 
ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den 
üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überrei-
chen, kann er auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. 

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. 
pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kir-
chensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspfl ichtig. 
Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.

Weihnachts-/Betriebsfeier: Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weih-
nachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der 
Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene 
Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspfl ichtig. 

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Um-
satzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern zurechenbar sind oder ob 
es sich um den rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, 
die er gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teil-
nehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer 
Person begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass 
auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. 



Der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil ist dem jeweiligen Arbeitnehmer 
zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den 
Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpfl ichtig ist. Bei 25 Arbeit-
nehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € 
ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpfl ichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 
90 €. Er bleibt sozialversicherungsfrei, wenn er mit 25 % pauschal besteuert wird.

NEU! Degressive Abschreibung: Zum 1.1.2020 wurde die degressive Abschreibung be-
fristet wieder eingeführt. Danach können bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt 
worden sind, degressiv abgeschrieben werden. 

Begünstigt sind nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. Die de-
gressive AfA kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert 
vorgenommen werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zwei-
einhalbfache des bei der AfA in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Pro-
zentsatzes betragen und 25 % nicht übersteigen. 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Un-
ternehmen profi tieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche 
Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Vorausset-
zungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirt-
schaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe 
von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann so 
die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 

Geplante Änderung beim Investitionsabzugsbetrag: Für neue oder gebrauchte beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuerpfl ichtige anschaffen oder her-
stellen wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 
Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. 
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Ab-
zugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je 
Betrieb nicht übersteigen. 

Anmerkung: Die Planungen durch das Jahressteuergesetz 2020 sehen vor, die Abzugs-
höhe von 40 % auf 50 % anzuheben. Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag soll (nur noch) eine Gewinnhöhe von 
150.000 € gelten. Die Neuregelungen für beide Steuerungsinstrumente sollen bereits für 
Wirtschaftsjahre ab dem 1.1.2020 in Kraft treten.

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

10.12.2020

Sozialversicherungsbeiträge 28.12.2020

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; 
März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2.
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Besten Dank für das 
uns im Jahr 2020

entgegen gebrachte 
Vertrauen, 

frohe Weihnachten 
und ein gesundes 
und erfolgreiches 

neues Jahr!


